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Baduz ,  Freitag 

Amtlicher Theil. 

Kundmachung. 
E s  wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 

vom Landtage für die nächste dreijährige Amts-
Periode zu Laienrichtern (Schöffen) gewählt wurden: 

Anton Ammann von Vaduz, 
Xaver Bargetze von Triefen, 
Franz Josef Biedermann von Schellenberg, 
Christian Brunhart von Balzers, 
Franz Josef Kind von Gamprin, 
Josef Tschetter von Schaan. 

Vaduz, am 15. September 1885. 
Fürstlich Liechtenst. Regierung, 

v.  I n  d e r  M a u r  m . / p .  

Vaterland. 
Vaduz. B e r i c h t  ü b  e r  d ie  L a n d t a g s s i t z u n g  

v o m  5. S e p t e m b e r .  
VI I .  Berathung des Kommissionsantrages be-

treffend eine diesjährige Subventioniruug der Ge
meinden aus der Landeskassa. 

Der Landtag erhob einstimmig den Kommissions-
antrag zum Beschlüsse. Der bezügliche Kommis-
sionsbericht und Kommissionsantrag haben folgenden 
Wortlaut: 

„ Ihre  Kommission hat den in der letzten Land-
tagssitzung von Abgeordneten eingebrachten und 
unterstützten Antrag: Den Gemeinden auch dieses 
J a h r  zu öffentlichen Zwecken Subventionen aus 
der Landeskassa zu gewähren, berathen und erstattet 
Ihnen hierüber folgenden Bericht. 

Vonl Hrn. Regierungschef wurden mehrfache 
Bedenken gegen den Antrag erhoben und besonders 
darauf hingewiesen, daß es im Interesse einer zu 
erstrebenden finanziellen Selbstständigkeit des Landes 
liege, die Landeskassa möglichst zu schonen. E s  sei 
ferner ein dringendes Bedürfniß zu einer derar-
tigen Subventionirung der Gemeinden nicht vor-
händen. Die Staatssteuer sei viel geringer, als die 
beantragte Subvention; die Landeskassa würde.also 
an die Gemeinden mehr hinausgebeu, als sie von 
denselben erhalte. Endlich finde er die Zutheilung 
von Staatsgeldern an die Gemeinden prinzipiell 
nicht empfehlenswerth. 

Meine Herren! Wenn auch diesen Gründen eine 
Berechtigung zugestanden werden kann, so sind nach 
Ansicht I h r e r  Kommission andererseits gewichtigere 
Faktoren vorhanden, die zu Gunsten des Antrages 
sprechen. I n  erster Linie ist zu konstatiren, daß 
auch das J a h r  1884 trotz der voriges J a h r  
gewährten außerordentlichen Subventionen von 
12,000 fl. an die Gemeinden und von 
12,000 fl. an die Rheinbauten mit einem nam-
haften Ueberschuß abschloß. Der Rechnungsrest der 
Landeskassa betrug Ende 1883 rund 116,000 fl., 
Ende 1884 128,000 fl. E s  ergibt sich sonach 
vom Jahre  1884 allein ein Ueberschuß von 12,000 fl. 
I h r e  Kommission glaubt nun einen Betrag von 
dieser Höhe anstatt der ursprünglich vorgeschlagenen 
20,000 fl. zur Subventionirung der Gemeinden 
für dieses J a h r  beantragen zu sollen. Der Bestand 
der Landeskassa wird hiedurch nicht geschwächt, 
denn, wenn diese Ausgabe auch bewilligt wird, 
wird das J a h r  1885 voraussichtlich dennoch mit 
einem neuen Ueberschuß schließen. I s t  es aber 
nicht richtiger und volkswirtschaftlicher gehandelt, 
auch den nothleidenden Gemeinden, die sich in den 
letzten 2 0  Jahren fast aufgerieben haben, zu Hülfe 
zu kommen, a ls  stetig die Landeskassa mit dem 
Gelde, das direkt und indirekt aus den Taschen 
des Steuerzahlers in dieselbe fließt, nnverhältniß-
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mäßig zu bereichern? Oder haben etwa die Ge-
meinden derartige Subventionen nicht mehr nöthig? 
I n  den vergangenen 3 Jahren wurde vom Land-
tage ein solcher Nothzustand anerkannt und deshalb 
wurden die Subventionen auch an die Gemeinden 
einstimmig bewilligt. Die Verhältnisse sind Heuer 
in dieser Hinsicht die nämlichen, weshalb auch der 
Landtag konsequenterweise nicht wohl anders han-
deln kann, als in den Vorjahren. — Uebrigens 
möge die Bedürfnißfrage an dieser Stelle eine 
kurze Beleuchtung finden. Größere Staatswesen 
sind in der Lage, für ihre großen Unternehmungen 
Staatsschulden zu kontrahiren, die vielleicht erst 
von den kommenden Generationen abbezahlt wer-
den. Die Bevölkerung unseres Landes mußte in 
den letzten 20 Jahren eine Anzahl von außer-
ordentlichen und im Verhältnisse zur Kleinheit und 
Armuth des Landes auch von großen Unterneh-
mungen ohne dieses Hülfsmittel durchführen. E s  
sei hier erinnert an die Auslösung alter Servitute, 
an die Zehentablösung, an die Kanalisirung des 
Landes, an die Katastralvermessung, an  die E r -
richtung fast allzuvieler neuer Straßen, an den 
B a u  der Rheinbrücken n. s. w. Nebstdem hatten 
die Gemeinden den regelmäßigen Gemeindehaus-
halt zu bestreiten. Doch all dieses hätte unsere 
arbeitsame Bevölkerung noch bemeistert und hätte 
sich dieselbe noch zu etwelchem Wohlstande herauf-
arbeiten können, wenn nicht die Rheinbauten die 
äußersten Anstrengungen von uns verlangt hätten. 
Allerdings verdanken wir der Hochherzigkeit Un-
seres Landesfürsten in der Gewährung des unver-
zinslichen Darlehens von 175,000 fl. eine große 
Hülfe. Aber die Gemeinden haben mit Hilfe des 
Landes (die obige hochherzige Vergabung nicht in 
Rechnung gezogen) allein in den fetzten 2 0  Jahren 
weit über eine Million - Gulden - an den Rhein 
geopfert. Hätte das Land den Kredit gehabt, zu 
dem gewaltigen Unternehmen ein Staatsanleihen 
zu kontrahiren, so wäre das ohne Zweifel das 
einzige Richtige gewesen, und die Erschöpfung, die 
jetzt nach solchen unglaublichen Anstrengungen 
folgen mußte, wäre unserem arbeitsamen und bra-
ven Volke erspart geblieben. I n  gar manchen 
Jahren der letzten zwei Jahrzehnte stieg die Steuer 
auf 15, 20, ja sogar auf 3 0  Perzent vom Steuer-
gülden und noch heute gibt es Gemeinden, die 14  
und 15 Prozent umlegen müssen. Das  heißt aber, 
wenn man die Verschuldung unseres bäuerlichen 
Grundbesitzes in Anbetracht zieht, eine Steuer 
zahlen von 2, 3 bis 6 Perzent vom wirklichen Ver-
mögen, d. h. die Steuer verschlingt den ganzen 
Ertrag und mehr. Solche Ueberanstrengungen 
müssen die Steuerkraft in höchstem Grade schwä-
chen, was bei uns auch tatsächlich der Fal l  ist. 
Zweifellos hat die Verschuldung des bäuerlichen 
Grundbesitzes in den letzten 20  Jahren enorm zu-
genommen. E s  sei hier nur erwähnt: wie viel 
Gemeindekapitalien sind in dieser Zeit durch Ka-
pitalisirung von Steuerrückständen zu Stande ge-
kommen! Wie manche Wittwe, die noch Vermögen 
besaß, aber Mangel an Arbeitskräften hatte, mußte, 
um ihre Steuern in baarem Gelde bezahlen zu 
können, ihren Besitz verschulden! Und nehmen wir 
die Gemeinden. Unsere paar  Rheingemeinden haben 
nur an Rheinbaudarlehensraten jährlich ca. 6000  
fl. baares Geld an die Landeskassa abzuführen; 
und manche stecken noch außerdem in Gemeinde-
schulden. Von den Nichtrheingemeinden sei nur 
eine Gemeinde: Triesenberg, erwähnt. Diese große 
Gemeinde, deren Einwohner den Ruf  großer Ar-
beitfamkeit und auch großen Sparsinnes voll ver-
dienen, hat jetzt noch eine namhafte Gemeindeschuld, 
die von den Kriegskontributionen während der Jahre  
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1799—1801, anläßlich der französischen Invasion, 
herrührt. — 

Diese Thatsachen dürften wohl genügen, um 
den bedürftigen Zustand der Gemeinden nachzu-
weisen. Denn nicht die kleine Staatssteuer drückt, 
sondern die Summe aller dieser belastenden M o -
mente, wie selbe oben angedeutet sind. D a s  ganze 
Bild zeigt daher nicht das rosige Glück und die 
vielbeneidete „Steuerfreiheit", sondern die wunder-
bare Thatsache, daß ein Völklein, das in so kur-
zer Zeit so Vieles leistete, überhaupt im Stande 
war, sich so durch zu kämpfen. Unter solchen Um-
ständen ist es nur recht und billig, wenn das  
Land unterstützend den Gemeinden zu Hülfe kommt 
und etwas von dem Ueberflusse der Landeskassa 
zurückfließen läßt. 

Aber noch andere Motive sprechen für den An-
trag. E s  ist zu betonen, daß ein sehr günstiger 
Stand der Landeskassa, die Überschüsse auf Ueber-
schüsse häuft, leicht die Gelegenheit bieten kann, 
ohne zwingende Bedürfnisse den Staatshaushalt 
kostbilliger zu gestalten und neuen Ueberladungen 
auf die Landeskassa zu rufen. — Ferner hat un-
sere Landeskassa zur Zeit fast 90,000 fl. in 4 */» 
°/o österr. Staatsschuldverschreibungen Mangels 
einer anderen nutzbringenden Verwendung lange» 
legt. E s  ist nun klar, daß unsere Landeskassa nicht 
alles Geld in Hypothekenbriefen anlegen kann und 
ohnehin ein Theil für den Fal l  rasch nothwendig 
werdender Versilberung in börsenmäßige Papiere 
plazirt werden muß. Andererseits kann aber auch 
eingewendet werden, daß so zu viel Geld nach 
einer Seite engagirt wird. Immerhin dürften da-
her die jährlichen Büdgetüberfchüfse ganz oder zum 
Theile sicherer und für das Volkswohl fruchtbrin-
gender den Gemeinden im eigenen Lande für nöthige 
öffentliche Zwecke zugewendet werden. 

Endlich sei noch erwähnt, daß in manchen S t a a -
ten bestimnlte Gefälle den Gemeinden zur Kom-
munalsteuer-Erleichterung zugewiesen werden, wäh-
rend bei uns behufs korrekter und einheitlicher 
Verwaltung sämmtliche direkten und indirekten 
Steuern, die Pachtgefälle, Salzsteuer zc. in die 
Landeskassa fließen. Wenn daher das Land den 
Bedürfnissen der Gemeinden durch finanziellen 
Sukkurs nachhilft, so liegt darin kein prinzipieller 
Verstoß, um so weniger als nach dem Wortlaute 
des Antrages die obrigkeitliche Einflußnahme auf 
die Verwendung der Gelder gewahrt ist. — 

I n  Anbetracht dieser vorgebrachten Motive hat 
sich.Ihre Kommission einstimmig zu folgendem 
Antrage geeinigt: 

„Mi t  Rücksicht auf den günstigen Stand der 
Landeskassa und auf die mit Jahresschluß 1884  
verbliebene Baarschaft derselben und in Erwägung 
des nothleidenden finanziellen Zustaudes der Ge-
meinden, ferner in Anbetracht, daß die in der 
Landtagssitzung vom 17. August 'bewilligten Kre-
dite erst vom kommenden Jahre an  flüssig werden, 
beschließt der Landtag, den Gemeinden eine Unter-
stützung aus Landesmitteln in der Höhe von 
12,000 fl. zu bewilligen unter folgenden Bedin
gungen i 

1. Der Betrag soll halbscheidig nach den Ver-
Hältnissen der einheimischen Bevölkerung und des 
Steuerkapitals der einzelnen Gemeinden auf diese 
repartirt werden. 

2. Die Verwendung der den Gemeinden zu-
fallenden Quoten hat in erster Linie zur Abschrei-
bung der heurigen Rheinwuhr-Darlehensraten und 
im Weitern für  öffentliche Zwecke, .deren Festste!-
luug durch eine besondere Regierungsgenehmigung 
zu erwirken ist, stattzufinden." 

VIII .  Dem liechtenstein. Obstbauverein wurde 


